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Die Heeresfrage in der bevorstehenden
Sitzung des Abgeordnetenhauses.
Wie es scheint,hat die Regierung die Ansichtauf-

gegeben, zur Auflösun des Abgeordnetenhauseszu

schreiten und wird dahierdie Einberufung desselben
spätestenszum 15. Januar 1865 zu» erfolgen habenVerschiedeneliberale Blätter haben sich daher emts

mit der Haltung-»des- wieder zusammentretendenHauses

beschäftigt
Die Nationalzeitung empfiehlt,das Haus

so e mit selbstständigenVorschlägenin der Heeresfrage
vorgehenund nicht eher in die Berathung des Budgets
eintreten, bis ierüber eine Einigung mit der Re ierung
zu Stande ge ommen sei. Die fchlefischeund ,d.ie-dan-

ziger Zeitung bekämpfenbeide Vorschlage Wir»wollen
uns für heute nur mit dem ersten Punkt beschaftigen,
behalten uns vor, auf den zweitenin einem besonderen
Aufsatzeinzugehenund sprechenfür heute nur die Ueber-

zeugung aus, daß das Abgeordneten-Hausneue Mittel

versuchen muß, um sein Budgetrechtzur Geltung zu
bringen. — Wie wir hören,beabsichtigtdie Regierung
dem Landtage ein Militärgesetzvorzulegen Derselbe
wird daher Gelegenheit haben, den leitenden Grundsatz
abermals zur Geltungzu brin en, welchen er gegenüber
dieser Frage bisher befolgt at, denselben Grundsatz,
welcher auch Scharnhorft und Boyen, den roßen
Erfindern unserer heute noch als Gesetz bestehenden
Militärverfassungvorgeschwebthat«Auf diesemGrund-

satz beruht die Einrichtung, die stets zum Neid und

zur Bewunderung unserer Nachbarn Veranlassung
gegeben,die sichau abermals im jüngstenKriege be-

IVLchkthüt, obschon ie keineswegs mehr in ganzer Rein-

heit aufrecht erhalten wird. Die wirklichschöpfekisen

GCDAUFEZLdas haben wir bei einer anderen Gelegen eit

Uacl)ge·WIelE’-U,,sind stets einfach, sie werden aber gerade
Weil sle so ernfctchsind, oft am spätestengefunden, und

elbst dann-Denktsie, ausgesprochendurch ottbegnadete

enschelyM einfacherKraft und Schön eit dastehen,
VDII.er das Verwickelteund Künstlicheliebenden Mittel-
Maßkgkeitverkannt

,

Der Gedanke, welcher dem Gesetz von 1814 über

dieVerpflichtungzum Kriegsdienstezum Grunde liegt,
ist einfachfolgender.Die Geschichtehat Preußen die
Stellung emer·Großmachtangewiesen; da sie demselben
aber zugleichdie Rolle übertragenwollte, an der Spi e

des Fortschrittsund der Bildung zu stehen, so hat sie
es klein an Umfang und Bevölkerungszahlgelassen,
damit es gezwungen sei durch geistigeAnstrengung und
Ausbildung das zu ersetzen,was ihm an äußererMacht
fehlt. Leider sind wir im Leben der Staaten heutzu-
tage noch nicht so weit in der Anerkennung der Sitt-
lichkeitgekommen,daßdas Mein und Dein der Völker

allgemeingeachtetwürde,vielmehrmüssendie Staaten
großeHeere unterhalten, um sichvor Beraubung durch
die Nachbarnzu schützen.AuchPreußen kann ohne eine
kriegsfahigeArmee nicht bestehen. Da es nun aber von
Staaten umgeben ist, wel e doppelt so viel und mehr
Einwohner haben, so mu es offenbar einen anderen

Weg gehen, als dieseNachbarn Es darf keineswegs
eben so großestehendeHeere unterhalten als fie; das

ganze Volk vielmehr muß zum Waffendienste gebildet,
im Frieden aber nur auf kurzeZeit seinem bürgerlichen
Gewerbe entzogen werden, damit es im Stande bleibt,
das zum Kriege so nothwendigeGeld zu erwerben;

Dies war der Gedanke, aus welchemdie viel be-

wunderte, einzig in der Welt daftehendeSchöpfung der

preußischenLandwehr entstand. So lange die alten

Kriegshelden lebten, ·welchemit diesemunübertrefflichen
Kriegsmittel in so vielen Schlachtengesiegthatten, wurde
die Landwehr gehegt und gepflegt Jn den dreißier

Jahren ging man sogar noch weiter, als die Gesetzgeer

von 1814. Man verkürztedie in dem Gesetz von 1814

auf drei Jahre festgesetzteDienstzeit auf zwei Jahre;
leider aber traf man diese Aenderung nicht durch den

Weg des Gesetzes,sonderndurchden der Verordnung. So

ist es denn in neuerer Zeit möglichgeworden, die drei-

jährigeDienstzeit wieder herzustellen,trotz des Wider-

spruches in der Landesvertretung.
»

Ganz neuerdings ist nun die sogenannte Armee-

reorganisation ohne Genehmigung, ja sogar trotz des

entschiedenstenWiderspruchsder Landesvertretung ein-



geführtworden. Dieselbe bedingt eine längereDienstzeit
in der Linie und Reserve und eine stärkerejährliche
Aushebung als früher.Gegen die vermehrteAushebung
hat sichdas Abgeordnetenhausnicht ausgesprochen,weil
demselben an der Stärkung der Wehrhaftigkeitunseres
Vaterlandes natürlicheben so viel gelegenist, wie der
Regierung. Da dieseNeuerung dem Volke aber sehr
großeOpfer an Geld und Menschenkräftenauferlegt,
so hieltsichdas Abgeordnetenhausfür verpflichtet,zu
ver angen, daß dafur anstatt einer Verlängerungder
Dienstzeit im stehenden Heere, eine Verkürzungdek-
selben eintrete; außerdemkonnte sich dasselbemit der
durch die ReorganisationerfolgtenZurückdrängungder

Landwehrnicht einverstandenerklären. Diese Anforde-
rungen sind so auf der Geschichteund Natur unseres
Vaterlandesbegründet,daß das Abgeordnetenhausauch
in» der bevorstehendenSitzung daran wird festhalten
mussenWeshalbdasselbeaber, falls die Regierung selbst
keinenGesetzentwurfüber die Ver slichtung zum Kriegs-
ndiensteinbringt,Veranlassung ha en sollte, dies zu thun,
können wir nicht einsehn, seine Ueberzeugunghat es über

diese Frage zu den verschiedenstenMalen auf das Un-

zweideutigsteausgesprochen Die Regierung weißes
also, welcheWege sie zu beschreitenhat um die allseitig
gewünschteVersöhnungherbeizuführenWir legenkein

Gewichtdarauf, daß von dem, der den Streit begann,
gewöhnlichder erste entgegenkommendeSchritt verlangt
wird. Jn großenDingen und öffentlichenAngelegen-
heiten soll man nicht empfindlich sein; welchen Erfolg
kann aber ein in der Form nachgiebiges, in der Sache
jedochunnachgiebigesVorgehen des Abgeordnetenhauses
haben? Dasselbeist in den Forkenbeck’schenResolutionen
bis an die äußersteGrenze des Möglichenvorgegangen.
Die Regierunghat dies für zu wenig-erklärt,an ihr
ist es also zu zeigen, ob sie bei dieser Ansicht stehen
geblieben ist und ob sie auch ferner jede Versöhnung
von der Hand weist.

Politische Wochenfchau.

Preußen. Der am 30. Oktober zu Wien unterzeichnete
Friedensvertrag zwischenPreußen, Oesterreichund Däne-

Mark- iU Welchettxdas Schicksal der deutschenHerzogthümer
Schleswingolstemund Lauenburg entschieden worden ist,
liegt jetzt im«Wortlaut vor. Wir theilen unseren Lesern in

Folgendemdie·wichtigstenBestimmungendesselbenmit.
Art. 1 bestimmt, daß hinfortzwischenPreußen,Oestreich

und Dänemark »auf ewige Zen«Friede und Freundschaft
sein soll. —- Nach Art. 2 tretendie früherenVerträgezwischen
den drei Staaten wieder in Kraft, soweit-dieselbennicht ab-

geschafftoder durch den Friedensvertrazgeandertwerden.
Jn Art. 3 entsagt der König von anemarkallen seinen

Rechten auf die Herzo thümerSchleswcg,Hvlstelm Leuen-
burg zu Gunsten des öni s von Preußen -unddes Kaisers
von Oesterreich,indem er sichverpflichtet,die Bestimmungen
anzuerkennen, welchedie genannten Majeftaten in Bezug auf
dieseHerzogthümertreffen werden. Die Art. 4»u.5, welche
die künftigeLandesgrenzefeststellen, lauten: Die Abtretung
des HerzogthumsSchleswi begreift in sichalle Inseln, welche

u diesemHerzogthumgehzöremeben so wie das auf dem

Festlandegelegene Territorium. Um die Grenzbestimmung

u erleichternund um den Unzuträgli reiten weI eSageder jütländischenLändereien,dickvom«Schikswcilgischdg
eingeschlossensind,hervorgehen,zuvorzukommen,tritt der Köni
von Danemark dem Könige von Preußen Und dem Kaiser
Von Oestreich die jütländischenBesitzungen ab» welche im
Suden der südlichenGrenzlinie des Distrikts Ribe liegen
also das jütländische» Gebiet von Mögel-Tondekn die«
Jnsel Amrum, die jutlandischenTheile der Jnsel Föhr,«Syltund Romöe Dagegen·gebender König von Preußen und
der Kaiser von Oesterreich zu, daß ein entsprechenderTheil
Von STIMMin Welcher außer der Insel Arroö Gebiete
begreift, die dazu dienen, den Zusammenhangdes oben ek-

wahnteu Distrikts von Ribe mit dem übrigenJütkand zusichern und die Grenzlinie zwischenJütland und Schleswigauf der Seite von Koldingzu berichtigen,von dem Herzog-
thum Schleswig abgetrennt und dem KönigreichDänemark
einverleibt werde. — Die neue Grenze zwischendem König-
reich Däneniark und dem HerzogthumeSchleswigwird aus-

gehenvom Mittelpunkte der Mündung der Bai von Heils-
minde am Kleinen Belt und wird, nachdemsie dieseBai
überschritten,der gegenwärtigenSüdgrenze der Kirchspiele
Heyls, Weystrup und Taps bis zum Laufe des Wassers
folgen, welches sich im Süden von Geylbjerg und Bränore
findet.«Sie wird dann folgen dem Laufe dieses Wassers
von seinem Ausflussein die FovssAa, der Länge der Süd-
grenze der KirchspieleOeddis und Vandrup und der West-
grenze letzterer bis zur Königs-Au im Norden von Holie.
Von diesem Punkt an wird der Thalweg der Königs-Au
die Grenze bilden bis zur Ostgrenzedes Hjort-Lund. Von
diesem Punkt an wird die Grenzlinie dieseOstgrenzever-

folgenund deren Verlängerun bis zu dem vorspringenden
Winkel im Norden des Dor es Obbekjär und endlich die
Ostgrenze dieses Dorfes bis zur Gjels-Aa. Von da an
werden die Ost renze des KirchsspielsSeem und die Süd-
grenzen der KirchspieleSeem, Ribe und Wester-Wedstedt
die neue Grenzliniebilden, welchein der Nordsee in glei er

Enffernungzwischenden Inseln Manö und Romö hinlaucien
wir .

Die Art. 6 u. 7 bestimmen, daß eine ers-einsame Kom-
mission die neue Grenzlinie ziehen solle. ach Art. 8 sollen
die Herzogthümermit 29 Millionen Thaler (dänischeMü e)
als

dAntheilan der öffentlichenSchuld Dänemarks belatet
wer en.

Art. 12 lautet: Die Regierungen von PreußenUnd
Oestreichwerden sich die Kriegskosten durch die Herzog-
thümerzurückzahlenlassen.

Die übrigenArtikel enthalten Näheres über die Rege-
lung der Geldverhältnisseic. Die Herzogthümerzahlen
die in ihrem Budget ausgeführtenBeamtenpensionen und

einzelnen Apanagen. Die auf dem Budget desKönigreichs

ftehendenPensionen zahlt Dänemark. Es ist ein gegen-
eitiges Recht der Uebersiedelung,resp. ein zollfreier Trans-

port der Mobilien festgesetzt. Das Unterthanenrecht bleibt

auf 6 Jahre bewahrt. Jn Handelsbeziehungenhaben sich
das KönigreichDänemark und die Hergogthumergegenseitig
den meist begünstigtenNationen zuzuza)len. Dänemarkhat
die genommenen Schiffe zu ersetzen,wobeiindeßdie itl

Jütiand erhobenenbaaren Kontributionenin Abzugzu bringen
sind. —- Ein Anhang des FriedensinstrumentesenthältNabel-es
über die Räumung Jütlands und über die RatifikativniLetztere
erfolgt in spätestens3 Wochen,und spätestens3 Wochennach
Auswechslungder Ratisikationenmußdie Räumung Jutlands
erfolgen. — Ein zweiter Anhangbestimmt, daß derKönig
von Dänemark die Einwohner der abgetretenenLander vVU

dem ihm geleistetenEid der Treue ent inden soll.



Man sieht, die Frage wegen der Besetzung des herzoglichen
Stuhles ist auch hier noch o en·gehalte»nworden, und natur-

Iicherweisesind deshalb »au die Geruchte von der Absicht
Peeusxeng dieses Land fur ich selbst zn behalten, noch nicht

) «
-

M Es ist auch zu bemerken, daß diesezum Schweigen ge 9
. . ..

Gerüchte im Laufe der letzten«Boche durcheine kleineSchrift,
deren Verfasse- angeblich mit der Regierun in enger Be-

ziehung stehen soll, neue Nahrungerhalten )aben.
Jn Lauenburg haben sich die Stände schonjetzt für den

Anschlußihres Landes an Preußen ausgesprochendoch sind
diese Stände kaum als die Vertreter des andes anzuerkennen;
sie entsprechenunseren Provinzialständen. Wie das Volk

selbstüber dieseFrage denkt, darüber liegt noch nichts vor, und

dochwürde das nach unserer Ansicht das Wesentlichstesein.
Nach unserer Verfassung haben die Abgeordnetendes preußi-
schenVolkes zu jeder Gebietsvergrößerungihre Einwilligung

u geben, und es steht zu erwarten, daß sie diesen wichtigen
ZPunktnicht unbeachtet lassen werden.

Jn der nächstenZeit wird die Festigkeitdes Bündnisses
zwischenOesterreichund Preußen eine doppelte Probe erleiden.
Einmal wird es si darum handeln, ob Oesterreich seine
Freundschaftgegen reußenso weit treibt, daß es seine Zu-
timniung zu der Forderung Preußens giebt, Holstein von

den Bundestruppen zu räumen, und zweitens wird an Preußen
jetzt ernstlich die Frage gestellt, ob es durch ein Nachgeben
in der Handelsfra e den ferneren politischenBeistand Oester-
reichs erkaufen will.Was die erste Probe anbetrifft, so scheint
eEi- als wolle Oesterreich zu seinen alten Grundsätzenzurück-
kehrenund sich die deutschen Mittel taaten zu Freunden machen,
um mischten-Hülfe die preußis en Pläne zu durchkreuzen,
deshalb ist auf eine Unterstützungdes preußischenAntrages
durch Oesterreichnicht sicher zu rechnen,und würde damit

wohl ein Bündniß,welchesnach so vieler Ansichtnimmer

zu Gunstenunseres Staates ausschlagenkonnte, ein Ende

erreicht aben. Was die Handelsfrage anbelangt, so ist in
der letzten Zeit das Vertrauen i··ndie Festigkeit der preu-
ßischenRegierung gewaltig erschuttertworden,und spricht
man davon, daß Preußengeneigtsei, OesterreichZu eständ-
nisse zu machen,welchedie freie Bewegungdes Zo vereins

hemmenmüssen.
Jn der letzten Zeit wurde wieder vielfach behauptet, daß

die preußischenKammern zwischendem 8. und 12. des künf-
tigen Monats zusammenberufenwerden sollen. Jn der

Zwischenzeitsinden nocheinigeNachwahlenfür ausgeschiedene
Mitgliederstatt. Wir hoffen, daß jeder Betheiligteder ho-
hen Wichtigkeitdieser Wahlen eingedenksein wird, und daß
Niemand an dem Wahltischefehlen wird.

Wir haben unseren Lesern in der letzten Zeit verschie-
dene Fälle von der nicht erfol«ten Bestätigungstädtischer
Wahlen, von Disziplinar-Untersuchunen und dergl. mitge-
theilt, alles Folgen einer politischenThätigkeitim Sinne der

Opposition gegen die Regierung. Die

mitetcgeiltenFälle

betrafennur Männer; heut liegt uns die Haiitbestätigung
einer Lehrerin durch die Kösliner Regierung vor. Die Be-
troffene, die Schwester eines Abgeordneten aus den Reihen
der Opposition,hatte ihre Prüfungen sehr gut bestanden
undwcrr»vondem Magistrat der betreffendenStadt einstim-
mlg gewahlt worden.

MkcklkubutgjeIn Rostock waren einigePersonen an-

geklagt
worden, itglieder des Nationalvereins zu sein. Der

·ath der Stadt als richterlicheBehörde erkannte die Gül-

tigkeitder Verordnung, weiche die Theilnahme an diesem
Verein verbietet, aus ehx triftigen Gründen nicht an und

sprachdie Angeklagten ei. Jetzt hat der Rath eine Ver-
UgUUS von der Regierungbekommen,worin ihm Vorwürfe

ema t werden, er erdreistesich, einer roßherzoglichenVer-

ürdniiüggesetzlicheKraft abzusprechemEsscheint,daß selbst
im neunzehnten Jahrhundert «sicheinzelne FUPsteUUvch zU
dem Grundsätzebekennen, daß sie der Staat»sind.

Hoffen-Hamburg Man sagt, daß der kinderloseLand-

raf mit seinem Erben, dem Großherzogvon Hesen, unter-
äandleum ihn zu bewegen, daB«ersichverpflite, dieses
Land nicht dem Großherogthum einzuverleiben, sondernals

selbstständigenStaat noch25 Jahre lang zu regieren. Der

Zweck dieses Wunsches ist, das Fortbestehender SpielbaUk-
welchebei einer Eiverleibung in Darmstadt nach den dort
gültigenGesetzen aufhören müßte, zu sichern. Hoffentlich
werden dieseBemühungenohne Erfolg bleiben. JU Baden-

Baden hört die Spielbank in zwei Jahren, mit dem Ablan
der jetzt noch giiltigen Pachtverträge,bestimmt auf.

-

Frankreich. Die Regierung ist nicktohne Besorgniß
wegen der Zuständein Algerien. Trotz a er amtlichen Nach-
richten von der Unterwerfung der empörtenStämme schreitet
der Ausstand noch immer unaufhaltsam vorwärts, und die

Verwaltung in Algier verlangt immer größere Truppens
massen, um den Ausstand zu ersticken.

England. Der

deutsJeRechtsschutzvereinfährt in seinen
Bemühungenfort, die S uld oder Unschuld des des Mordes

für schuldig erklärten Müller aufzuklären.Sehen wir ganz
davon ab, ob Müller schuldigoder unschuldig ist, so muß es

uns dochimmer freuen,zu sehen, welcheMühe sichdie Deutschen
im Auslande geben, ihren Landsleuten bei ustehen.

«

Griechenland. Endlichnaslangen erathungen ist die

Verfassung des Königreichsvo endet und von den Abgeord-
neten und dem Könige beschworen worden.

Italien. Das italienische Parlament beschäftigtsicli
mit der Fra e wegen Annahme des September-Vertrages
mit Frankreichund der Verlegungder HauptstadtnachFlorenz.
So lebhaft die Debatten darüber auch sind, auf eine erfreu-

EcheWeise leuchtet die Vaterlandsliebe aus allen Reden
erbot

Amerika. Die eintreffenden Berichte melden fortwährend
neue Siege der Nordstaatley und scheint es, als ob sich die

Hauptstadt der Südstaatler, Richmond, nicht mehr lange
wird halten können. Die jetzt wahrscheinlichschon erfolgte
Wiederwahl des PräsidentenLincoln wird wohl dem Auf-
stande der Sklavenbesitzerden Todesstoßgegeben haben, und
wenn auch nicht, die Thatsache, daß im Süden selbst die

Sklavenl alter in ihrer Verzweiflung zu dem Mittel gegriffen
laben, ihreStreitkräfte durch Negerregimenterzu vermehren,

ågtdie Freigebungder Sklaven, das roßeZiel, welches die

ordstaaten bei diesem blutigen Kamp e verfolgten,praktisch
auf ewige Zeiten festgestellt, und von einer Aufrechthaltung
der Sklaverei in Nord-Amerika kann von jetzt an nicht mehr
die Rede sein.

" Die freie Presse.
Es sind mehr als sechszehnJahre dasingegangemseit

in Preußen die Zensur aufgehobenist, d. ., seit Allesfrei
in Preußen gedrucktwerden darf, ohnedaßvorher ein hierzu
besonders angestellterBeamter, der Zensor,das Geschriebene
eprüft und die Druckerlaubniß ertheilthat. LangeKämpfe
at es gekostet,in Wort und Schriftwurde lange dafür ge-

tritten, die Mehrzahl der europaischenStaaten besaßZensur-
eiheit, ehe auch unserem Vaterlande die Aufhebung der

Zensur zu Theil wurde. Seitdem hat das Zeitungs- und

Zeitschriftswesenbei uns einensolchenAufs wung genommen,
daß Jeder, der lesen kann, in Stadt und and eineZeitung
so nothwendig braucht, wie sein täglichesBrod, nicht allein,
um zu erfahren, was in der Welt vorgehtesondern auch um

zu wissen,wie diese oder jene Lage der Zeit beurtheiltwerde,



und daran sein eigenesUrtheil zu vervollkommnen, zu läutern,
zu verbessern. Unsere Gegner bedürfen dieses Mittels ebenso

ut, als wir, und, indem sie Zeitungen gründenund unter-

stützen,bedienen sie sich eigentlichunserer»Waffen, um uns

zu bekämpfen.Es ist aber auch ein herrlichesDing um die

Preßfreiheit. Das wußte Friedrich der Große, als er er-

klärte,daß Zeitungen, wenn sie interessant sein sollten, nit

genirt werden dürften;und noch besserwußtees jener englisce

Staatsmann, der Alles, Parlament, Geschworenenericht,
Vereinsfreiheitsortgeben wollte,wenn er nur die Preßiiceiheit
behielte, denn vermöge dieser erbot er sich, Alles Verlorene
wieder zu erobern.

»

Unsere Verfassung gewahrt uns nun dieses kostbareRecht
in ihrem Art. 27, Welcherlautesk»Jeder Preuße hat das

Recht, durch Wort, Schrift, Druck und biidiiche
Darstellung seine Meinung frei zu äußern. Die

Zensnr»darfn1chtelngeführt werden; jede andere

BeschrankUUg der Preßfreiheit nur im Wege der

Gesetzgebung—«
NUU ist e»sklar, daß es vor allen Dingen auf diese »an-

deren Beschrankungender Preßfreiheit« ankommt, um zu

wissen-·Vbdle Pressewirklichfrei sei, denn die bloßeZensur-
sreiheit ist nochkeine Preßfreiheit.Wir haben nun in Preußen
ein besonderesPreßgesetz,das Preßgesetzvom 12. Mai 1851,
das den Gewerbebetrieb und die Ordnung der Presse re elt.

Dieses Gesetzentstand in trüber Zeit, und trägt in einzenen

seiner Beziehungen auch den Stempel dieser Zeit. Es wird

ohneZweifel der Tag erscheinen,an dem unsere Gesetzgebung,
die schon so lange stockt, wieder in Fluß kommt, und dann
wird Regierung und Landtag auch an dieses Gesetz die

besserndeHand anlegen; einstweilen besteht es, und es ist
bald strenger, bald milder gehandhabt worden im Laufe der

eiteri.
·

·

Z
Wir wollen heute aus diesem Gesetze nur einen Punkt

hervorheben und beleuchten: die Bestimmungen über Be-

schlagnahmeder Druckschriften.Das Preßgesetzgiebt nämlich
in seinem § 29 der Staatsanwaltschaft und ihren Organen
(der Polizeibehörde)das Recht, eine Druckschrift mit straf-
barem Inhalt vorläufig mit Beschlag zu belegen. Wenn
dies die Polizei thut, so soll sie in Les-Stundender Staats-

auwaitschaftihre Maßregel»zur Bestätigungvorlegen,und

diese, wenn sie dieselbebestatigt,»wiederumdem Gericht,das
in 8 Tagen darüber zu beschließenhat. Nun

wissenwir,
daß, wenn das Gericht die Beschlagnahmeauch»aU hob, die

Staatsanwaltschaft ihre Beschwerdean·das ubergeordnete
Gericht- Und sogar an den höchstenGerichtshof, das Ober-

tribunal, verfolgen kann. Die Erfahrung lehrt aber, daß
die Beschlagnahme.währenddiese Beschwerdenden Gerichten
noch vorliegen, Vft nicht aufehoben wird, ja, daß selbst
wenn der erste Richter z. B. eine Zeitung freigiebt,Monate

darüber vergehenkönnen,ehe sie wirklich freigegeben wird.

Das ist ein hartes Hing für eine Zeitung· Die Zeitung
lebt vom Tage und ka »denTag, und, was vor Monaten

erfreut und intersisnkt hatsey lst nakhMonaten veraltet und

niemand will es nochlesen, wobeiwir noch gar nicht von

den verschiedenenbezahltenAnzechgenWest Zeitung sprechen
wollen, die meist nur für den Lag bestimmtsind. Durch
häufigeBeschlagnahmekann»daher eer Zeitung schwer ge-
schädigtwerden. Diese Bestimmung »nnseresPreßgesetzesist
daher eine solche, welche leicht emißbrauchtwerden kann,
und der Schaden, welcher angeblichdurch Berhreltungstraf-
barer Schriften angestiftet werden kann,· scheintunsgegen
den Schaden nicht aufzukommen, welcher durch verhinderte

Verbreitung solcherS riften, welche na er do ür los
erklärtwerden,angeri tet wird. Man cErkagmikifdiesetxagfsei
stimmung eine Form eben, wie man will, niemals wird sie

ganz
vor Mißbrauchicher sein. Das sichersteund einzige

Jiittehscheintuns, das Recht zur Beschlagnahmevor dein

richterlichenUrtheil ganzlichaufzuheben. Wer durchdie Presse
gesundxgthat, findetseinenAnklägerund seinen Richter;und
wer Strafbares liest, besitzt entweder eigenes Urtheil, und

dann wird »ihm·dleseLektüre nichts schaden, oder er besitzt
keins,»dannist »diePresse dazu da, ihn zur Urtheilsfähigkeit
zu erziehen. Landek MIt»WahkhTftfreier Presse, wie z. B.
England, kennen daher keine vorläusi e Beschkagnahmezman

mag den strafen, welcherstrafbar geschiriebenhat, die Wirkung
der Presse soll man nur durchdle Presse selbst und nicht
durch andere Maßregelnbekämpfen.

SprechfaaL
Kaiser Paul von Rußland, dem sein Sohn Alexander

dasselbeSchicksal bereitete, das sein Vater, Peter III. von

seiner Mutter, Katharina II., erfahren,nämlichEntthronung-
hatte eine äußerstmißtrauischeGemiithsart und dabei einen
überspanntenBegriff von seiner Würde. Er glaubte stets,
daß ihm sein Volk nicht die gebührende tung bezeige.
Deshalb erließer einen Ukas, so heißendie russi chenCabinetss
ordres, daß Jedermann, der ihm begegne, mit gebeugtem
Haupt niederzuknieen habe. Die innere Unruhe, welcheihn
peinigte, veranlaßteihn zu häusigenAusfahrten. Bei diesen
glaubte er zu bemerken, daß, so wie er ankam, Alles entfloh.
Uns scheintdies ziemlichnatürlich,denn wer kniet gern im

Straßenschmutznieder? Den gemüthskrankenKaiser setzte
aber das Leeriverden»,derStra. en, ex-wie seine Equipaåesich mirva zesklkeT"M,"D CI gste Erbitterung. e

umgab sich mit vorzüglichberittenen Basihkiken Und keß die
Flüchtigenverfolgen. Wer eingeholt wurde, dein fwckk eine
furchtbareAusprügelun, oder gar eine härtereStrafe sicher.
Eines Tages, als der aiser»ebenaus seinemPalais gefahren
kommt,sieht er einen Menschenentfliehen. Die Baschkiren
setzenihm nach»

-

«
ifen ihn und bringen ihn vorden Kaiser.

Dieser erkennt in i m eitiensbekamsiterrkeulijchen Ingenieur.Mit einem Engländer konnte die gewöhniicheAuspriigelung
nicht wohl«vorgenommen werden, deshalb fragte ihn der

Kaiser: »Warumbist Du weggelaufen?«,«,J bin nicht
vor Ew. Majestätweggelaufen, habe Sie vielme r nicht ge-
sehen.««»Das ist unmö lich,Du warst·zu nahe.«,,,,Majestät,
ich bin so kurzsichtig,dagichnichtzwei Schritt sehen kann.««
Mit dieser Entschuldigung wurde der erschrockeneMann ent-

lassen,am anderen Tage jedocherhielt er einen Ukas zu estellt,
m welchem befohlen wurde, daß der Ingenieur, Mister L.

fortan auf der Straße eine Brille , zu tragen habe. Dieser
Befehl wurde auch in die ofsizielle Sammlung der Reichs-
Ukase aufgenommen. Das·-es.k nun in Rußland nicht Sitte
ist, veraltete Ukaseaufzuhebenzso besitzt dieser merkwürdi e

Befehl noch heute Gesetzeskrast,obschonKaiser Paul län; t

ermordet und Mister L. längstverstorben sind.

Briefkasten.
Herrn J. B. in P. Besten Dank für das »freundliche

Anerbieten; wir werden bei GelegenheitIhre Gute in An-

spruchNymer .

Unregelmaszigkeitenbei dem Empfan e Uniekes Blattes

bitten wir bei der betreffendenPosteknkalt oder dem be-

treffenden Spediteur zur Anzeigezn bringen-
Die Red.aktion.

.Drnckund Verlag von Franz Duncker in Berlin. -Ä VerantwortlichekRedakteur Ukld HerllllsgcbcrtDr· Lcwinstein in Berlin«


